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Nach der Staatenprüfung Deutschlands: Umsetzung der UN-BRK in NRW jetzt! 

Gemeinsame Forderungen der Behindertenverbände und -organisa onen 

Am 26.03.2009 trat in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonven on (UN-BRK) in Kra  und 
hat den Rang eines Bundesgesetzes. Spätestens mit dem Inkra treten sind alle staatlichen Stel-
len in Deutschland dazu verpflichtet, angemessene Vorkehrungen zu ergreifen, um die volle, 
wirksame und gleichberech gte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an allen Lebens-
bereichen sicher zu stellen. Während die Organisa onen der Menschen mit Behinderungen 
schon damals eine schnelle Umsetzung forderten, sprachen viele Verantwortungsträger von ei-
nem „Genera onenprojekt“, das nur nach und nach umgesetzt werden könne. Zwischenzeitlich 
sind 15 Jahre vergangen. Nach dem Maßstab des Zeitraums einer Genera on ist damit „Halb-
zeit“ – und wir ziehen Bilanz unter Einbeziehung der Empfehlungen des Staatenprüfverfahrens 
der Vereinten Na onen.  

Am 29./30. August 2023 fand die zweite Prüfung der Umsetzung der UN-BRK in Deutschland 
durch den UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen sta . Am Ende 
des Staatenprüfverfahrens stehen die neuen „Abschließenden Bemerkungen zum 2./3. Staa-
tenbericht Deutschlands“ des Ausschusses, in denen dieser Empfehlungen und Forderungen an 
Deutschland richtet, wie die UN-BRK besser umgesetzt werden soll. Bund, Länder und Kommu-
nen sind aufgerufen, sich der Umsetzungsau räge in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich 
anzunehmen. Die Empfehlungen setzen damit wegweisende Akzente für die weitere Umset-
zung der UN-BRK auch in NRW. Im Zentrum der Kri k des UN-Ausschusses an Deutschland steht 
das immer noch hochentwickelte System von Sonderstrukturen – in der Bildung, bei der Be-
schä igung in Werkstä en oder bei der Unterbringung in großen sta onären Wohneinrichtun-
gen, mit der dringenden Empfehlung der Entwicklung und Umsetzung von zielgerichteten poli-

schen Strategien zur Deins tu onalisierung, damit Menschen mit Behinderung selbstbe-
s mmt am gesellscha lichen Leben teilhaben können. Darüber hinaus bedürfe es deutlich 
strengerer gesetzlicher Vorgaben zur Umsetzung von Barrierefreiheit im privaten Sektor, etwa 
im Wohnungsbau oder im Gesundheitssektor. Zudem müsse die Selbstbes mmung von Men-
schen mit Behinderungen in allen Bereichen geachtet und Maßnahmen zu Zwangsvermeidung 
und Gewaltschutz in psychiatrischen Einrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
dringend verstärkt werden.   

Die Prüfung der Vereinten Na onen hat deutlich gemacht, dass Deutschland nicht genug tut, 
um seine verbindlichen Verpflichtungen aus der UN-BRK zu erfüllen.  

Wir erwarten, dass sich die Landesregierung NRW stärker für Inklusion und die Selbstbes m-
mung von Menschen mit Behinderungen einsetzt und wirksame Maßnahmen zur Umsetzung 
der UN-BRK gemäß den folgenden Ausführungen ergrei .   

1. Arbeitsmarkt   

Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf Arbeit in einem inklusiven Arbeitsmarkt. 
Diese Arbeit muss den Lebensunterhalt sichern und frei gewählt werden können.  

Der Zugang zum Arbeitsmarkt funk oniert hochgradig selek v und bleibt Menschen mit Be-
hinderungen und chronischen Erkrankungen zu o  verwehrt. Seit einem Jahrzehnt steigt die 
Zahl der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen in NRW wieder an, auch gegen allgemein 
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posi ve Trends. Menschen mit Behinderung sind nicht nur überpropor onal von Arbeitslosig-
keit betroffen, auch Zahl und Dauer der Langzeitarbeitslosigkeit unter ihnen ist ges egen. Da-
bei liegt die Zahl der unbesetzten (fehlbesetzten) Pflichtplätze seit Jahrzehnten deutlich über 
der Zahl der schwerbehinderten Arbeitslosen. Vor allem viele private Arbeitgeber kommen 
ihrer gesetzlichen Beschä igungspflicht nicht oder nicht ausreichend nach.  

Diese Entwicklung wird auch in den „Abschließenden Bemerkungen“ des Staatenprüfverfahrens 
deutlich kri siert. So zeigt sich der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen unter anderem besorgt über: 

- die hohe Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Behinderungen, insbesondere von Menschen 
mit intensivem Unterstützungsbedarf, die große Zahl von Menschen mit Behinderungen, die 
in Werkstä en für Menschen mit Behinderungen arbeiten und deren niedrige Übergangs-
quote zum offenen Arbeitsmarkt; 

- unzureichende gesetzliche Maßnahmen, die die barrierefreie Zugänglichkeit von und ange-
messene Vorkehrungen an Arbeitsstä en gewähren und den privaten Sektor in die Pflicht neh-
men, die Einstellungsquoten für Menschen mit Behinderungen einzuhalten; 

- das Fehlen von barrierefrei zugänglichen und inklusiven Einrichtungen, die Berufsausbildung 
und Verfahren, die Diskriminierung und Segrega on besei gen, anbieten 

Der Ausschuss empfiehlt daher: 

- in enger Konsulta on mit Organisa onen von Menschen mit Behinderungen und unter deren 
ak ver Mitwirkung einen Ak onsplan zu entwickeln, mit dem der Übergang von Menschen 
mit Behinderungen in Werkstä en für Menschen mit Behinderungen auf den offenen Arbeits-
markt in allen Bundesländern gefördert wird, und der einen geeigneten, mit Ressourcen aus-
gesta eten und zeitlich festgelegten Rahmen vorgibt; 

- die Beschä igungsquote von Menschen mit Behinderungen sowohl auf dem öffentlichen als 
auch auf dem privaten Sektor, unter anderem durch wirksamere Maßnahmen als die derzei-

ge Ausgleichsabgabe, durchzusetzen und die barrierefreie Zugänglichkeit von und angemes-
sene Vorkehrungen an Arbeitsstä en sicherzustellen; 

- das Berufsbildungssystem neu zu strukturieren und Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die 
barrierefreie Zugänglichkeit und Inklusion gewährleistet werden, unter anderem durch Ein-
richtung eines Beschwerdemechanismus, in dessen Rahmen diskriminierende Prak ken auf 
der Grundlage von Behinderung auf dem Gebiet der beruflichen Rehabilita on und Arbeit er-
mi elt werden. 

Ziel: Inklusiver Arbeitsmarkt  

All dies macht deutlich, dass es zur Annäherung an eine menschenrechtskonforme Erwerbsge-
sellscha , die die freie Wahl des Arbeitsplatzes und die Sicherung des Lebensunterhaltes er-
möglicht, einer inklusiven Neuordnung des Arbeitsmarkts bedarf. Dabei kann es aber nicht um 
die Eröffnung von Sonderarbeitsmärkten gehen, sondern um die Entwicklung einer Strategie 
und die Einführung von gezielten Maßnahmen, mit denen auch Menschen, die heute aus dem 
regulären Arbeitsmarkt ausgesondert werden, einen Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt er-
halten. Auch die NRW-Landesregierung muss sich endlich dieser Aufgabe stellen und zum inklu-
siven Umbau des Arbeitsmarkts beitragen.  
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Anforderungen an Arbeitsstä en 

Dafür sind als Sofortmaßnahme in der Landesbauordnung NRW bauliche Barrierefreiheitsan-
forderungen für Arbeitsstä en vorzugeben, unabhängig davon, ob bereits ein Mensch mit Be-
einträch gung beschä igt wird. Zudem ist darauf hinzuwirken, dass die Arbeitsstä enverord-
nung entsprechende bundesweite Regelungen vorsieht. Als weitere notwendige Maßnahmen 
zur Gestaltung eines inklusiven Arbeitsmarktes sehen wir Bereitstellung notwendiger Ausstat-
tung sowie die Weiterentwicklung geeigneter Zugangs- und (technischer) Unterstützungsmög-
lichkeiten. 

Die Landesregierung muss die Sichtbarkeit „unsichtbarer Behinderungen“ (psychisch und geis-
g Behinderte, Kommunika onsbehinderte, chronisch Kranke) herstellen und die Arbeitgeber 

darüber au lären, welche Erfordernisse und konkrete Barrierefreiheiten auch für nicht aus-
schließlich körperlich eingeschränkte Behinderte bestehen müssen. Dazu ist eine Informa ons- 
und Au lärungskampagne ins Leben zu rufen. 

Abbau der Arbeitslosigkeit behinderter Menschen 

Wir fordern eine wirksame Landesini a ve zum Abbau der Arbeitslosigkeit behinderter Men-
schen. Ein zentraler Ansatzpunkt muss sein, Arbeitgeber dazu anzuhalten, ihrer gesetzlichen 
Pflicht zur Beschä igung schwerbehinderter oder ihnen gleichgestellter Menschen umfassend 
nachzukommen. Es gibt nur eine „Handvoll“ Budgets für Arbeit, von den Budgets für Ausbildung 
ganz zu schweigen. Das Land Nordrhein-Wes alen steht sicherlich vor dem Problem, keinen 
unmi elbaren Einfluss auf die entsprechenden bundesgesetzlichen Regelungen zu haben, den-
noch kann es mit entsprechenden Informa onsangeboten die Nutzung des Budgets für Arbeit 
unterstützen. Das Budget für Arbeit und das Budget für Ausbildung müssen deutlich besser be-
worben werden und dieses arbeitsfördernde Mi el muss eine deutlich größere Aufmerksam-
keit erhalten. 

Verbesserungen für Beschä ige in den W M 

Damit Menschen mit Behinderung ihren Lebensunterhalt durch Erwerbstä gkeit sichern kön-
nen, muss aber auch über die Höhe der Werksta löhne und die Abschaffung der insoweit be-
stehenden Ausnahmen vom Mindestlohn disku ert werden. In diese Überlegungen sind selbst-
verständlich auch die in den Werkstä en für behinderte Menschen Beschä igten einzubezie-
hen. 

Wir verweisen im Weiteren auf das vom Inklusionsbeirat im Frühjahr 2023 beschlossene Forde-
rungspapier zur Besei gung der Arbeitslosigkeit behinderter Menschen, zu dessen Umsetzung 
wir die Landesregierung hiermit dringend ermahnen1.  

2. Gesundheit  

Menschen mit Behinderung haben genau wie alle anderen Versicherten das Recht auf eine 
qualita v hochwer ge gesundheitliche Versorgung, unabhängig von ihrem Wohnort und der 
Art der Beeinträch gung. Der gleichberech gte Zugang zu einer qualita v hochwer gen ge-
sundheitlichen Versorgung ist in der Praxis in NRW bisher bei weitem nicht realisiert. Die 
Landesregierung hat sich im Koali onsvertrag darauf verständigt, ein „Maßnahmenpaket 

 
1Das Forderungspapier findet sich unter: h ps://www.mags.nrw/inklusionsbeirat-und-fachbeirate 



 
4 

 

zur Förderung von Inklusion und Diversität im Gesundheitswesen“ aufzulegen, das bisher 
noch nicht erkennbar ist.  

Auch der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen zeigt sich unter 
anderem besonders besorgt über: 

- fehlende Barrierefreiheit und Mangel an Fachkrä en, die in der Kommunika on und im Be-
reitstellen von Informa onen in barrierefrei zugänglichen Methoden und Formaten in Einrich-
tungen des Gesundheitswesens geschult sind, insbesondere für Frauen mit Behinderungen 
und in ländlichen Gebieten, sowie über die Tatsache, dass Menschen mit Behinderungen teil-
weise lange Anreisewege zurücklegen müssen, um barrierefreie medizinische Versorgung zu 
erhalten;  

- die Tatsache, dass Menschen mit intellektueller und/oder psychosozialer Beeinträch gung 
und Menschen, die gehörlos oder schwerhörig sind, aufgrund der fehlenden Ausbildung von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe und deren diskriminierender Herangehensweise seltener 
eine qualita v hochwer ge Gesundheitsversorgung erhalten. 

Der Ausschuss empfiehlt Deutschland deshalb unter anderem: 

- Maßnahmen zu ergreifen, um die Verfügbarkeit und barrierefreie Zugänglichkeit von Gesund-
heitsleistungen in allen Bundesländern, insbesondere für Frauen mit Behinderungen und in 
ländlichen Gebieten, ohne Diskriminierung zu gewährleisten, indem Barrieren iden fiziert und 
besei gt sowie barrierefreie medizinische Aussta ung bereitgestellt werden;  

- Instrumente für die regelmäßige Schulung von Gesundheitsfachkrä en über die Menschen-
rechte, die Würde, die Autonomie und die Bedarfe von Menschen mit Behinderungen zu stär-
ken. 

Barrierefreie haus- und fachärztlichen Versorgung  

Es fehlen in allen Sparten der haus- und fachärztlichen Versorgung barrierefrei auffindbare, zu-
gängliche und nutzbare ambulante Praxen. Dies gilt ebenso für therapeu sche Praxen (Psycho-
therapie, Ergotherapie, Physiotherapie, Soziotherapie) sowie für weitere Gesundheitseinrich-
tungen. Auch in vielen Bereichen der sta onären gesundheitlichen Versorgung ist die Barriere-
freiheit für Menschen mit Behinderungen nicht im notwendigen Maße gewährleistet.  

Im Rahmen der medizinischen Versorgung von Menschen mit Behinderungen stellen wir immer 
wieder fest, dass auch gerade die sta onäre Versorgung eine unüberwindbare Hürde für die 
Menschen mit Behinderung darstellt.  

Rehabilita on als gleichrangiger Schwerpunkt der Gesundheitsversorgung 

Wir fordern vor diesem Hintergrund, dass Rehabilita on ein gleichrangiger Schwerpunkt der 
Gesundheitsversorgung wird. Es sind gerade Menschen mit Behinderungen und chronischen 
Erkrankungen sowie ältere Menschen, die von fehlenden oder nicht barrierefrei erreichbaren 
oder nutzbaren rehabilita ven Angeboten besonders betroffen sind. Der Grundsatz der Reha-
bilita on vor und bei Pflegebedür igkeit muss endlich verwirklicht und Angebote – vor allem 
der ambulanten Rehabilita on – flächendeckend gefördert werden.  

Begleitung im Krankenhaus 

Die Möglichkeit, eine Begleitperson ins Krankenhaus mitzunehmen, muss auf alle Menschen 
ausgedehnt werden, die aufgrund von körperlichen bzw. kogni ven Einschränkungen auf 
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persönliche Assistenz angewiesen sind. Zugleich muss das Angebot psychotherapeu scher Ver-
sorgung flächendeckend ausgebaut werden, um insbesondere Wartezeiten auf einen Behand-
lungsplatz zu reduzieren.   

Pa ent*innen orien erte, sektorenübergreifende Planung der Gesundheitsversorgung 

Uns ist bewusst, dass all diese Aufgaben nicht alleine in NRW lösbar sind. Jedoch muss die nord-
rheinwes älische Poli k und Selbstverwaltung des Gesundheitswesens im Zusammenwirken 
mit der Bundesebene wirksame Maßnahmen zur Gewährleistung einer flächendeckend be-
darfsgerechten, barrierefreien, wohnortnahen und qualita v hochwer gen ambulanten und 
sta onären Gesundheitsversorgung treffen. Um dies zu realisieren, ist nicht zuletzt die Über-
windung der verfes gten Versorgungsstrukturen in ambulant und (teil)sta onär, auch in der 
No allversorgung, hin zu einer am Bedarf der Pa ent*innen orien erten, sektorenübergreifen-
den Planung der Gesundheitsversorgung notwendig.  

Im Weiteren sei hier unter anderem verwiesen auf das in den Fachbeirat Gesundheit einge-
speiste Empfehlungspapier: „Barrierefreie Gesundheitsversorgung von Menschen mit Behinde-
rungen aus Sicht der Selbsthilfe“. 

3. Barrierefreiheit  

Barrierefreiheit ist eine notwendige Voraussetzung, um das Menschenrecht auf ein selbst-
bes mmtes Leben und eine gleichberech gte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
und gesundheitlichen Einschränkungen verwirklichen zu können. Gebäude, Verkehrssys-
teme, Dienstleistungs-, Informa ons- oder Kommunika onsangebote sind barrierefrei, 
wenn sie für alle Menschen auffindbar, zugänglich und nutzbar sind, so dass auch Menschen 
mit Behinderungen sie in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis nutzen 
können.  

Das Behindertengleichstellungsgesetz NRW bekennt sich zu dieser Zielsetzung, und die UN-
BRK verpflichtet Bund, Länder und Gemeinden zur Feststellung und Besei gung vorhandener 
Barrieren und zur Gewährleistung von Barrierefreiheit.  

Dies bestä gt auch der aktuelle Staatenbericht. So betont der UN-Fachausschuss in den Ab-
schließenden Bemerkungen an diversen Stellen, dass Deutschland in zahlreichen Bereichen für 
Barrierefreiheit sorgen und angemessene Vorkehrungen für den Fall (noch) nicht vorhandener 
Barrierefreiheit bereitstellen soll. Dies betri  nicht nur öffentlich-rechtliche, sondern vor allem 
auch privatrechtliche Bereiche. So etwa für die Öffentlichkeit angebotene Dienstleistungen und 
Produkte, den Wohnungsbau, das Gesundheitswesen sowie die Bereiche Bildung, Ausbildung, 
Arbeit, Verkehr, Informa onen, Sport, Kunst, Kultur, Wahlen und Jus z. Hierbei kommt den Trä-
gern öffentlicher Belange in den Bundesländern sowie den Kommunen, deren Einrichtungen 
und Unternehmen eine wich ge Vorbildfunk on zu.   

Barrierefreies Bauen 

Wohnen ist Menschenrecht. Und für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sind barriere-
frei zugängliche und nutzbare Wohnungen nicht zuletzt eine wesentliche Voraussetzung für ein 
selbstbes mmtes Leben. Der aktuelle Mangel an Wohnraum in Nordrhein-Wes alen wirkt sich 
daher gerade auch auf Menschen mit Behinderung aus. So sind barrierefreie Wohnungen – be-
zahlbare zumal – nur selten verfügbar. Denn von einem ausreichenden Angebot an barriere-
freien Wohnungen kann erst gesprochen werden, wenn der Mensch mit Behinderung aus 
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seiner barrierefreien Wohnung auch in eine solche in einem anderen Ort seiner Wahl umziehen 
kann. Um dies perspek visch erreichen zu können, muss barrierefreies Bauen zum allgemeinen 
Standard werden. Daher fordern wir weitere gesetzliche Verbesserungen in der Landesbauord-
nung und die Au ebung von Ausnahmenregelungen in der „Verwaltungsvorschri  technische 
Baubes mmungen (VV TB)“. Dies muss bei Arbeits- und Ausbildungsstä en auch beinhalten, 
dass sie ohne aufwendige Umbaumaßnahmen für Menschen mit unterschiedlichen Behinde-
rungen (z.B. beim Mobilitätseinschränkung oder Sinnesbehinderung) uneingeschränkt nutzbar 
sind. Auch fordern wir unter anderem die Au ebung des § 39 Absatz 4 Bauordnung NRW, da 
die in § 39 Absatz 4 Bauordnung NRW geregelte Ausnahme von der Aufzugspflicht eine Barriere 
darstellt, die nach der UN-BRK zu besei gen ist. Ebenso sind die Ausschlüsse zu „Warnen/Ori-
en eren/Leiten“ bzw. „Alarmieren und Evakuieren“ zurückzunehmen – das Zwei-Sinneprinzip 
ist in diesen Bereichen unverzichtbar.   

Wir fordern, dass die Vorgaben der Bauordnung NRW auch für genehmigungsfreie Bauvorha-
ben gelten. Wir fordern die Pflicht zum barrierefreien Umbau bestehender Gebäude. Wir for-
dern, dass das Land Nordrhein-Wes alen für die Barrierefreiheit seiner Gebäude gemäß dem 
BGG NRW sorgt.  

Die Einhaltung dieser Standards müssen endlich von den Bauaufsichtsbehörden qualifiziert 
überwacht und Verstöße als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Nur so kann sichergestellt 
werden, dass neue Gebäude in öffentlicher oder privater Hand, die für die Allgemeinheit be-
reitgestellt werden, von vornherein barrierefrei errichtet werden.  

Die baulichen Gegebenheiten sind weit überwiegend vom Bestand geprägt und werden vom 
Neubau nur in geringem Umfang beeinflusst. Deshalb ist ein systema scher Barriereabbau im 
Bestand unumgänglich. Wir fordern das Land und die Kommunen auf, ihrer Verpflichtung zur 
Feststellung und schri weisen Besei gung bestehender Barrieren endlich nachzukommen. 
Hierzu bedarf es einer verbindlichen landesrechtlichen Regelung.  

Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen 

Nach der UN-BRK müssen auch pflegebedür ige Menschen die gleichberech gte Möglichkeit 
haben, ihren Wohn- und Lebensort zu wählen und zu entscheiden, mit wem sie leben. Sie dür-
fen nicht verpflichtet sein, in gesonderten Wohnformen zu leben. Um dies zu verwirklichen, 
bedarf es neben barrierefreiem Wohnraum auch der erforderlichen ambulanten Pflege- und 
Unterstützungsangebote, einschließlich persönlicher Assistenz. Zudem müssen Angebote zur 
gesundheitlichen Versorgung und zur Deckung alltäglicher Lebensbedarfe barrierefrei und quar-

ersnah erreichbar sein. Eine quar ersorien erte kommunale Stadtentwicklungs- und Infra-
strukturplanung muss diesen Erfordernissen regelha  Rechnung tragen.   

Wir fordern eine bedarfsgerechte Vergabe von gefördertem Wohnraum, insbesondere für Men-
schen mit Körper-, Sinnes- und geis gen Beeinträch gungen. Wir können insoweit das Land nur 
ermu gen, weiterhin über die NRW Bank den Bau von barrierefreiem Wohnraum zu fördern 
und dies durch entsprechende Förderprogramme zu begleiten. Hierbei sprechen wir uns für die 
Förderung von ambulanten Wohnse ngs und kleinen Wohneinheiten in den Wohnformen aus. 
Wir widersprechen der Auffassung des Landes NRW aus, dass Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe mit 24 Wohneinheiten (zzgl. Krisenzimmer) eine angemessene Wohnform sind. Kleinere 
Wohneinheiten müssen zur Standard- und nicht zur Ausnahmeregel werden. Grundsätzlich 
muss es eine Wahlmöglichkeit für die Menschen mit Behinderung geben. Wir fordern darüber 
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hinaus, den Ausbau von ambulanten Unterstützungsse ngs wie der 24/7 Begleitung für Men-
schen mit hohem Unterstützungsbedarf.  

Umsetzung und Ausweitung des BGG NRW 

Wir fordern vom Land Nordrhein-Wes alen, dass es selbst die Vorgaben aus dem Behinderten-
gleichstellungsgesetz Nordrhein-Wes alen (BGG NRW) vollständig umsetzt und dafür sorgt, 
dass dies auch die weiteren staatlichen Organisa onen tun, für die das BGG NRW gilt (vgl. § 2 
IGG NRW). Wir stellen immer wieder fest, dass es gerade im Bereich von privaten Anbietern 
keinen wesentlichen Fortschri  bei der Umsetzung der Ziele der UN-BRK, der Besei gung der 
Barrieren, die ein selbstbes mmtes Leben ermöglichen gibt. Wir fordern deshalb die Auswei-
tung des BGG NRW auf private Anbieter wie es auch im Rahmen einer Novelle des BGG auf 
Bundesebene geplant ist. Dabei sollte die rechtliche Defini on „angemessener Vorkehrungen“ 
gemäß Ar kel 2 des Übereinkommens geschär  werden.  

Barrierefreier ÖPNV 

Von einer Erreichung des im Personenbeförderungsgesetz gesetzten Ziels, wonach der ÖPNV 
bis zum 01.01.2022 barrierefrei sein sollte, sind wir in NRW weit en ernt. Davon zeugen vieler-
orts insbesondere fehlende oder kapu e Li e, zu hohe Eins egshöhen oder fehlende Hilfen für 
Menschen mit Sinnesbehinderungen. Dies umfasst nicht nur die gerade genannten Forderun-
gen, sondern auch, die Barrieren für Menschen mit geis gen Beeinträch gungen oder mit 
Hörbeeinträch gungen zu besei gen. Davon abgesehen muss das Land aber auch für eine tat-
sächlich flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmi eln sorgen, da diese für 
viele Menschen mit Behinderungen eine der Voraussetzung für die selbstbes mmte Teilnahme 
am gesellscha lichen Leben ist. Die örtlichen und regionalen Nahverkehrsträger sind gefordert, 
Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr unverzüglich umzusetzen. Dazu muss auch das Land 
seine Anstrengungen erhöhen, die Kommunen bei der Umsetzung von vollständiger Barriere-
freiheit im ÖPNV finanziell zu unterstützen. Auch müssen die Möglichkeiten zur fachlichen Be-
gleitung bei der Schaffung von Barrierefreiheit durch die vom Land finanzierte Agentur barrie-
refrei NRW ausgebaut werden. Das Land muss außerdem seine Möglichkeiten nutzen, um auf 
eine barrierefreie Umgestaltung im Bahnfernverkehr hinzuwirken.   

Verwiesen sei hier abschließend noch auf die vielfachen, auch verbändeübergreifenden Forde-
rungen insbesondere zur Landesbauordnung und den Technischen Baubes mmungen.  

4. Bildung 

Um das Menschenrecht auf Bildung ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chan-
cengleichheit zu verwirklichen, fordert die UN-BRK ein inklusives Bildungssystem von der 
Kita bis zur Hochschule und lebenslanges Lernen.  

Seit Jahrzehnten werden vielfäl ge Mängel unseres Regelschulsystems disku ert, aber greif-
bare Perspek ven zu ihrer Behebung blieben außer Sicht. Vielfach fehlen nicht nur Räume für 
zusätzliche Klassen, sondern mancherorts ganze Schulen, Gesamtschulen zumal. So tri  die 
Forderung nach einem inklusiven Schulsystem in NRW auf ein marodes Regelschulsystem, das 
auch für Schüler*innen ohne Beeinträch gung teils kaum zumutbar ist. Land und Kommunen, 
aber auch der Bund müssen sich endlich der doppelten Herausforderung stellen, das Bildungs-
system instand zu setzen und zugleich inklusiv umzubauen.   
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Diese Zustandsbeschreibung entspricht auch den Darlegungen im Staatenbericht. Darin zeigt 
sich der Ausschuss besorgt über die -unzureichende Umsetzung von Inklusion im gesamten Bil-
dungssystem, die starke Verbreitung von Förderschulen sowie die verschiedenen Barrieren, auf 
die Kinder und mit Behinderungen und ihre Familien stoßen, wenn sie Regelschulen besuchen 
wollen. Insbesondere monierte er 

- das Fehlen zielgerichteter Instrumente zum Ausbau inklusiver Bildung auf Ebene der Bundes-
länder und Kommunen; 

- das falsche Verständnis und die nega ve Wahrnehmung von inklusiver Bildung auf Seiten ei-
niger Regierungs- und Verwaltungsorgane; 

- die fehlende barrierefreie Zugänglichkeit und fehlende Vorkehrungen in öffentlichen Schulen 
und das Fehlen barrierefrei zugänglicher Verkehrsmi el, vor allem in ländlichen Gebieten; 

- die unzureichende Schulung von Lehrer*innen und nicht lehrendem Personal in Bezug auf das 
Recht auf inklusive Bildung, die unzureichende Entwicklung spezifischer Fähigkeiten und Lehr-
methoden und der berichtete Druck auf Eltern, Kinder mit Behinderungen in Förderschulen 
anzumelden. 

Inklusives Schulsystem 

Die Schaffung eines inklusiven Schulsystems bedeutet, die Regelschulen zu befähigen, ihrem 
Bildungsau rag mit bestmöglicher individueller Förderung für alle Schüler*innen nachkommen 
zu können - ob arm oder reich, ob beeinträch gt oder hochbegabt. Die soziale Selek vität des 
Regelschulsystems ist maßgeblich Folge der frühen Verteilung der Schüler*innen auf unter-
schiedliche weiterführende Schulformen auf Basis von Vermutungen über ihre kün ige Ent-
wicklungsfähigkeit. Sta dessen brauchen wir gut ausgesta ete Schulen des gemeinsamen Ler-
nens, die jedem Kind und Jugendlichen mit individuell differenzierter Förderung ermöglichen, 
sein oder ihr bestmögliches Bildungsziel zu erreichen.   

Inklusion überzeugt, wenn Eltern sehen, dass die inklusive Regelschule ein guter Lern- und För-
derort für Kinder mit und ohne Beeinträch gungen ist. Dazu müssen Lehr- und Assistenzkrä e 
auf besondere Bedürfnisse beeinträch gter Schüler*innen eingehen und ihre Bedarfe decken 
können. Und die Schulen sowie der Unterricht müssen generell barrierefrei werden. Nach Jahr-
zehnten zahlreicher wissenscha lich begleiteter Schulversuche wissen wir gut, wie Inklusion 
gelingen kann. Im Interesse der kün igen Genera onen muss es jetzt darum gehen, die lange 
überfällige Sanierung und den inklusiven Umbau des Regelsystems anzugehen und die dazu er-
forderlichen Ressourcen zu mobilisieren. Der UN-Ausschuss empfiehlt unter anderem die Auf-
stellung eines umfassenden Plans zur Beschleunigung des Übergangs von Förderschulen zu in-
klusiver Bildung auf Ebene der Bundesländer und Kommunen (mit Zeitplänen, klaren Verant-
wortlichkeiten und finanziellen Ressourcen sowie klare Verantwortlichkeiten für die Umsetzung 
und Überwachung).  

Die notwendige Reformperspek ve heißt inklusive Regelschule und speziell für Gehörlose in-
klusive Schwerpunktschulen mit zweisprachigem Unterricht. Den damit verbundenen weitrei-
chenden Herausforderungen müssen sich Land und Kommunen endlich stellen. Mit einem Ak-

onsplan inklusive Bildung“, der mit den entsprechenden Finanzmi eln und zeitlichen Umset-
zungshorizonten unterlegt ist, muss die Landesregierung die Aufgabe endlich systema sch an-
gehen. Der Bund bleibt gefordert, den Modernisierungs- und Umbauprozess zu unterstützen.  
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Inklusive KiTas 

Wir sehen Defizite bei der Umsetzung der UN-BRK leider auch im Bereich der Kindertagesstät-
ten. Das NRW-Kinderbildungsgesetz sta et die Kindertageseinrichtungen noch immer nicht so 
aus, dass sie dem Recht aller Kinder auf eine inklusive Bildung und Erziehung flächendeckend 
entsprechen können. Hier sei darauf verwiesen, dass es immer noch reine heilpädagogischen 
Einrichtungen gibt, denen Kinder mit komplexen und mehrfachen Beeinträch gungen zugewie-
sen werden, weil sie im Regelsystem nicht angemessen versorgt werden können. Im Bereich der 
KiTas wird die Forderung der UN-BRK nach inklusiven KiTas nur schleppend im Land Nordrhein-
Wes alen umgesetzt. Gerade in diesem Bereich, der poli schen Willen zur Umsetzung der UN-
BRK zeigen könnte, stocken die Verhandlungen zwischen den Leistungserbringern und den 
Landscha sverbänden. Ein weiteres großes Problem ist, dass die individuellen Unterstützungs-
bedarfe der betroffenen Kinder nur teilweise gedeckt oder regelmäßig gar nicht gedeckt wer-
den. Denn es fehlt sowohl an den erforderlichen Räumlichkeiten in den Kindertageseinrichtun-
gen, aber auch am erforderlichen Fachpersonal. An dieser Stelle möchten wir auch die Kommu-
nen in die Pflicht nehmen, die UN-BRK zur Richtschnur ihres Handelns zu machen. Z.B. müssen 
die Jugendhilfeplaner Kinder mit Behinderungen mit in ihren Fokus nehmen und ihre Bedarfe 
bei Aus- und Neubauprogrammen mitdenken.  

Weiterführenden bzw. außerschulischen Bildung 

Der Anspruch auf Bildung hört beim Abschluss der Schule nicht auf. Menschen mit Behinderun-
gen haben ein Recht auf lebenslanges Lernen. Im Kontext der weiterführenden bzw. außerschu-
lischen Bildung sind seitens des Landes NRW nur unzureichend Maßnahmen für Erwachsene 
mit Behinderungen geplant und umgesetzt. Einer Bildungsverpflichtung zur inklusiven Erwach-
senenbildung kommt die Landesregierung nicht nach. 

Wir fordern daher: 

- Einrichtungen der Erwachsenenbildung müssen Menschen mit Behinderungen als Zielgruppe 
ihre Veranstaltungen öffnen und Zugänge verschaffen. Die Teilnahme an Bildungsveranstaltun-
gen muss Menschen mit Behinderungen im § 2 Abs. 6 Weiterbildungsgesetz (WBG NRW) un-
eingeschränkt zugesichert werden und darf nicht an finanziellen und baulichen/technischen 
Barrieren scheitern. 

- Menschen mit Behinderungen müssen in die inklusive Erwachsenenbildung einbezogen und 
als Lehrende qualifiziert werden. 

Im Weiteren sei hier unter anderem verwiesen auf die bereits bekannten und weiterhin aktuel-
len Forderungen des verbändeübergreifenden „Bündnis für inklusive Bildung in NRW“ und den 
Forderungen des Landesbehindertenrates Inklusive Bildung in NRW: Ar kel 24 UN-BRK umset-
zen – ein inklusives Bildungssystem als Regelschulsystem au auen.2 

 

 

 
2 h ps://landesbehindertenrat-nrw.de/aktuelles/inklusive-bildung-in-nrw-ar kel-24-un-brk-umsetzen-ein-inklu-
sives-bildungssystem-als-regelschulsystem-au auen/ 
 



 
10 

 

5. Par zipa on 

Nichts über uns ohne uns!  

Diese jahrzehntealte Forderung der Behindertenbewegung unterstützen die Abschließenden 
Bemerkungen, in denen sich der UN-Fachausschuss nicht nur besorgt zeigt über die unzu-
reichenden Ressourcen der staatlichen Anlaufstellen zur Umsetzung der UN-BRK, sondern auch 
über die begrenzte Beteiligung von Organisa onen der Menschen mit Behinderungen an Um-
setzungsprozessen. Der Ausschuss empfiehlt Deutschland deshalb ins tu onalisierte Verfahren 
für eine enge Konsulta on mit und ak ve Par zipa on von Organisa onen von Menschen mit 
Behinderungen, einschließlich Organisa onen von Kindern mit Behinderungen, in allen sie be-
treffenden Angelegenheiten, zu entwickeln und umzusetzen. 

Darüber hinaus empfiehlt der Ausschuss unter anderem: 

- Maßnahmen zu ergreifen, um barrierefreie Zugänglichkeit, Kommunikation und Auffindbarkeit 
und angemessene Vorkehrungen, insbesondere Gebärdensprachdolmetschung, für Men-
schen mit Behinderungen in politischen Parteien und Gewerkschaften sicherzustellen;  

- die Ressourcen zuzuteilen, die notwendig sind, um Forschungen zu Barrieren durchzuführen, 
mit denen die Par zipa on und Mitwirkung von Frauen mit Behinderungen am öffentlichen 
Leben verhindert wird und in enger Absprache mit Frauen mit Behinderungen und den sie 
repräsen erenden Organisa onen Kapazitätsau auprogramme zu fördern;  

- die barrierefreie Zugänglichkeit von Wahlmaterialien und Wahllokalen in allen Bundesländern, 
insbesondere in ländlichen Gebieten, und bei der Entwicklung elektronischer Wahlsysteme 
sicherzustellen. 

Ak ve Einbeziehung der Vertretungsorganisa onen von Menschen mit Behinderungen 

Die UN-BRK verpflichtet alle staatlichen Ebenen zu engen Konsulta onen und ak ver Einbezie-
hung der Vertretungsorganisa onen von Menschen mit Behinderungen bei der Entwicklung 
und Umsetzung von Gesetzen, Verwaltungsvorschri en oder anderen Maßnahmen, die sie be-
treffen. Wir begrüßen, dass diese Anforderung seit 2014 ausdrücklich im Landesrecht verankert 
ist. Allerdings bestehen noch erhebliche Defizite hinsichtlich ihrer umfassenden und sachge-
rechten Umsetzung sowohl beim Land als auch auf kommunaler Ebene, die abgebaut werden 
müssen. Nicht zuletzt sind Beteiligungsverfahren so effek v, effizient und barrierefrei zu gestal-
ten, dass den Rechten, aber auch den Möglichkeiten und Ressourcen der Betroffenenvertretun-
gen auf allen staatlichen Ebenen Rechnung getragen wird. Dazu gehören auch Maßnahmen zur 
barrierefreien Zugänglichkeit und Kommunika on wie (im Bedarfsfall) Gebärdensprach- und 
Schri dolmetschung für lautsprachlich kommunizierende Ertaubte. 

Beau ragte und Beiräte von und für Menschen mit Behinderungen 

Beau ragte und Beiräte von und für Menschen mit Behinderungen sind auch auf kommunaler 
Ebene sehr wich ge Instrumente der Par zipa on. Dennoch verzichten viele Gemeinden nach 
wie vor darauf, sie einzurichten. Noch seltener werden die im Landesbehindertengleichstel-
lungsgesetz (2003) vorgesehenen Satzungsregelungen zu den Beteiligungsrechten von Men-
schen mit Behinderung und ihren Organisa onen beschlossen. Daher fordern wir, die bisherige 
„Kann“-Regelung zur Errichtung von Behindertenbeau ragten und Beiräten von und für Men-
schen mit Behinderungen in der Gemeindeordnung NRW zu einer verbindlichen Vorgabe zu 
machen. Darüber hinaus ist in die Gemeindeordnung auch die Verpflichtung zum Erlass von 



 
11 

 

Satzungsregelungen über die Par zipa on von Menschen mit Behinderungen aufzunehmen. 
Wir verweisen hier auf die schon bestehende verbändeübergreifende Forderung „GO NRW – 
poli sche Teilhabe stärken“.3  

Gleichberech gte Teilhabe an Wahlen 

Zur Gewährleistung des Rechte auf gleichberech gte Teilhabe an Wahlen sieht die UN-BRK die 
Verpflichtung vor, die Wahlverfahren, -einrichtungen und -materialien so zu gestalten, dass sie 
geeignet, zugänglich sowie leicht verständlich und handhabbar sind. Wir fordern, dass Wahllo-
kale generell barrierefrei zugänglich und nutzbar sein müssen – was o  gleichbedeutend mit 
einem Barriereabbau bei Schulen ist. Auch müssen Informa onen zu den Wahlen in Leichter 
Sprache kostenlos erhältlich und leicht zugänglich sein. Die Parteien sind verantwortlich für die 
Bereitstellung barrierefreier Informa onen über ihre Wahlprogramme.   

6. Frauen 

Die doppelte Benachteiligung von Frauen und Mädchen mit Behinderungen ist abzubauen. 

Der UN-Fachausschuss äußert in seinen „Abschließenden Bemerkungen“ seine Besorgnis über 
das Fehlen eines umfassenden intersek onalen Ansatzes, der sicherstellen könnte, dass The-
men im Zusammenhang mit Frauen und Mädchen mit Behinderungen in Gesetzgebung und 
Poli k zu Geschlechter- und Behindertenfragen berücksich gt werden. Es benennt explizit auch 
Migran nnen sowie Mädchen mit Behinderungen. 

In NRW wird der Au rag der UN-BRK zur Bekämpfung der mehrdimensionalen Diskriminierung 
von Frauen und Mädchen mit Behinderungen als Thema aufgegriffen, z.B. im § 4 Absatz 1 In-
klusionsgrundsätzegesetz oder im Ak onsplan NRW inklusiv 2022. Im Ak onsplan wird z.B. im 
explizit benannten Querschni sthema „Frauen und Mädchen mit Behinderungen“ u.a. formu-
liert, dass „deren Belange systema sch Berücksich gung“ finden und dabei „Bezug auf ver-
schiedene Lebenslagen und Lebensphasen genommen“ wird. 

Trotz solcher Festlegungen fehlen in allen Bereichen der Landespoli k die geforderten systema-
schen und intersek onalen Ansätze, ob in Schule, Ausbildung, Arbeit, Gesundheitsversorgung, 

Migra on oder auch im Gewaltschutz. Verfügbare Daten zu vielen unterschiedlichen Bereichen 
wie Ausbildung, Einkommen, Gesundheitsversorgung oder Gewaltbetroffenheit belegen aller-
dings weiter für Frauen und Mädchen das nega ve Zusammenwirken der Faktoren Geschlecht 
und Beeinträch gung im Lebensverlauf und die daraus resul erenden geringeren Chancen, ein 
selbstbes mmtes und sicheres Leben zu führen.  

Wir fordern:  

- In allen Bereichen und Poli kfeldern, die für Menschen mit Behinderungen wich g sind, den 
Abbau von Benachteiligung nach Geschlecht als Ziel zu berücksich gen. 

- Das für die ressortübergreifende Koordinierung innerhalb der Landesregierung entsprechend 
den Vorgaben der „Abschließenden Bemerkung“ ein nach Geschlecht differenzierter und in-
tersek onaler Ansatz entwickelt und gewährleistet wird.  

 
3 h ps://www.mags.nrw/system/files/media/document/file/beschluss_des_ib_vom_12.5.2023_aende-
rung_der_gemeindeordnung_nrw_bf.pdf 
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- Zu allen Maßnahmen, die im Ak onsplan NRW inklusiv 2022 dem Querschni sthema Frauen 
mit Behinderungen zugeordnet wurden, konkrete Ak vitäten zum Abbau der mul plen Diskri-
minierung von Frauen und Mädchen mit Behinderung bzw. zur Förderung ihrer Gleichstellung 
definiert und umgesetzt werden.  

7. Gewaltschutz 

Das Recht behinderter Menschen auf ein Leben ohne Gewalt sowie auf Zugang zur Hilfe nach 
Gewalt ist durch wirkungsvolle Maßnahmen, besonders für Frauen und Mädchen, sowie für 
Menschen in Ins tu onen, zu gewährleisten. 

Der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen zeigte sich in den „Ab-
schließenden Bemerkungen“ des Staatenprüfverfahrens zu efst besorgt über: 

- die hohen Raten aller Formen von Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen, insbesondere 
Frauen und Mädchen mit Behinderungen, und das Fehlen einer umfassenden und wirksamen 
Strategie zur Präven on von und Reak on auf Gewalt, um Schutz vor Gewalt in allen öffentli-
chen und privaten Bereichen zu gewährleisten; 

- den Mangel an Zuständigkeit des Gesetzes zum Schutz vor Gewalt, um alle Formen von Gewalt 
zu erfassen, die Menschen mit Behinderungen in allen ins tu onellen Einrichtungen erfahren, 
insbesondere für Frauen und Mädchen mit Behinderungen. 

Der Ausschuss fordert die Regierung auf, in Zusammenarbeit mit Behindertenorganisa onen, 
besonders solchen, die Frauen und Mädchen vertreten: 

- eine umfangreiche Strategie zu entwickeln, um Gewalt zu verhindern und darauf zu reagieren. 
Diese Strategie soll den Bedürfnissen von verschiedenen Geschlechtern und Altersgruppen 
gerecht werden, im Einklang mit interna onalen Standards, wie der Istanbuler Konven on, 
stehen. Sie soll auch sicherstellen, dass Schutzräume, Notunterkün e und Beratungsstellen 
für alle zugänglich und weit verfügbar sind und dass es unabhängige Stellen gibt, bei denen 
Betroffene Beschwerden einreichen und Hilfe suchen können. 

- Gesetze und Richtlinien zu überarbeiten, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderun-
gen in allen Einrichtungen vor Gewalt und Missbrauch geschützt sind, besonders Frauen und 
Mädchen mit Behinderungen. 

Mögen dies im ersten Moment Forderungen an die Bundesregierung sein, so gelten sie doch 
genauso auch für die Landesregierung. 

Zum erhöhten Risiko von Frauen und Mädchen mit Behinderungen, häusliche oder sexualisierte 
Gewalt zu erleben, bietet die „Bielefelder Studie“ seit 2013 auch quan ta ve Daten, zugleich 
mit alarmierenden Befunden des noch höheren Gewaltrisikos in Einrichtungen. Diese Befunde 
einer erhöhten Gewaltbetroffenheit wurden seitdem wiederholt bestä gt, verknüp  mit vielen 
Lösungsansätzen, von einer Landtagsanhörung 2014 über den Teilhabebericht NRW 2020 bis 
zur Bedarfsanalyse des Hilfeangebotes in NRW von 2021. Dennoch fehlt es in NRW an einer 
einheitlichen Strategie zum Gewaltschutz. Die bisherigen Maßnahmen der verschiedenen zu-
ständigen Ministerien sind kaum miteinander verbunden. Für Frauen mit Behinderungen oder 
Pflegebedarf besteht weiter eine Schutzlücke, mit drama schen Folgen. 

Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen erlangte in NRW als Problem erst 
durch den Wallraff-Bericht von 2017 und die Vorfälle um den Wi ekindshof von 2021 
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landespoli sche Aufmerksamkeit. Seit Herbst 2022 engagieren wir uns als Organisa onen und 
Verbände im Rahmen der Landesini a ve Gewaltschutz für die Umsetzung der Empfehlungen 
der Experten-Kommission. Wir sehen uns jedoch mit unklaren Verantwortlichkeiten und man-
gelnden Ressourcen konfron ert. Trotz aller Fortschri e nach Aktenlage, von Gewaltschutzkon-
zepten bis zur Dokumenta on freiheitseinschränkender Maßnahmen, erkennen wir kaum fak -
sche Fortschri e bei der Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission und im Schutz 
vor Gewalt. 

Wir fordern:  

- eine gemeinsame, mit ausreichenden Mi eln unterstützte Strategie der Landesregierung ge-
gen Gewalt an Menschen mit Behinderungen. Diese Strategie sollte unter Einbeziehung aller 
relevanten Ministerien, wie dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS), 
dem Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integra on (MKJFGFI), 
dem Schulministerium und dem Jus zministerium, entwickelt werden. 

- den Einsatz der Landesregierung für eine Anpassung des Gewaltschutzgesetzes auf Bundes-
ebene 

- klare und messbare Ziele für die Landesini a ve Gewaltschutz bezüglich der Umsetzung der 
Empfehlungen der Expertenkommission in der zweiten Häl e der Legislaturperiode, unter-
stützt durch ausreichende finanzielle Mi el.  

8. Pflege 

Pflegebedür ige Menschen zählen zu den behinderten Menschen; die UN-BRK gilt uneinge-
schränkt auch für sie. Pflege ist eine Beziehung zwischen Pflegenden und Gepflegten. Damit 
gute Pflege gelingen kann, müssen die Rahmenbedingungen für beide Seiten s mmen. In 
aller Regel wollen pflegebedür ige Menschen zu Hause sta  im Heim leben.  

Viele dringend notwendige Verbesserungen in der Pflege sind nur im Zusammenspiel von Bund, 
Land, Kommunen, Vertretern der Pflegebedür igen und Pflegendenden, sowie den Pflegekas-
sen und Pflegeanbietern erreichbar. Die landespoli schen Möglichkeiten, ein solches Zusam-
menspiel zu befördern, werden aus unserer Sicht bisher jedoch bei weitem nicht ausreichend 
genutzt.  

Vorhaltung bedarfsgerechter und quar ersorien erter Versorgungsstrukturen  

Die Frage, welche (vollsta onären, teilsta onären, ambulanten) Angebote es in welchem Ver-
hältnis vor Ort gibt, entscheidet sich bislang eher nach Rentabilitätskriterien als nach Bedarfen 
und Bedürfnissen. Aufgrund fehlender bzw. unzureichender Angebote an professioneller Unter-
stützung in der Pflegetragen pflegende Angehörige die häusliche Versorgung von vier Fün eln 
der pflegebedür igen Menschen in NRW, in gut 70 Prozent der Fälle ganz ohne professionelle 
Unterstützung. Viele pflegende Angehörige sind durch ihre Pflegearbeit hochgradig belastet.  

Das Land NRW muss seine Verantwortung für die Vorhaltung bedarfsgerechter Versorgungs-
strukturen wieder verstärkt wahrnehmen, um insbesondere auf die Schließung von Kapazitäts-
lücken hinzuwirken. Dazu gehört auch der Einsatz gezielter förderpoli scher Instrumente im 
Rahmen des Alten- und Pflegegesetzes NRW. Das Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) NRW als 
Ordnungsrecht der Pflege muss die Rechte Pflegebedür iger umfassend schützen, nicht zuletzt 
mi els wirksamer jährlicher Kontrollen durch die zuständigen Behörden. Dazu sind die WTG-
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Behörden (Heimaufsicht) landesweit personell so auszusta en, dass sie ihren Aufgaben umfas-
send nachkommen können. Auch muss der Landesausschuss Alter und Pflege in seiner Bedeu-
tung durch die Landesregierung ernster genommen werden. 

Wir brauchen quar ersorien erte Versorgungsstrukturen mit vorrangiger Stärkung professio-
nell gestützter häuslicher Versorgung („ambulant vor sta onär“). Die Leistungsansprüche der 
Versicherten für ambulante Pflegedienste, Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege sowie Betreuungs- 
und Entlastungsleistungen müssen aber flächendeckend und verlässlich einlösbar sein. Der 
Strukturwandel von Großeinrichtungen zu kleineren, dezentralen Einheiten in den Quar eren 
ist konsequent voranzutreiben.  

Pflegeversicherung als Vollversicherung 

Auch für Pflegebedür ige und ihre Angehörigen in NRW führt die jetzige „Teilkasko“-Pflegever-
sicherung mit ihren begrenzten Zuschüssen zu den Pflegekosten verstärkt zu hohen privat zu 
tragenden Kostenanteilen, die vor allem bei sta onärer Versorgung das vorhandene Einkom-
men meist überfordern und ggf. ein Vermögen rasch aufzehren, so dass vielfach Sozialhilfebe-
dür igkeit eintri . Damit Pflegebedür igkeit nicht länger ein Armutsrisiko ist, muss die Pflege-
versicherung zu einer Vollversicherung nach dem Beispiel der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung fortentwickelt werden. Hierfür muss sich die Landesregierung bundespoli sch stark ma-
chen.   

Pflegeberatung 

Die Organisa on eines tragfähigen häuslichen Pflegearrangements stößt nicht selten auf die 
Schwierigkeit, dass dazu eine Mehrzahl von Unterstützungsangeboten bedarfsgerecht kombi-
niert und finanziert werden muss. Wir brauchen eine quar ersnah verfügbare und überschau-
bare Infrastruktur unabhängiger Pflegeberatung ohne einsei ge Bindung an Kostenträger oder 
Leistungserbringer. Die Beratung einschließlich Fall-Management muss stets Kostenträgerüber-
greifend erfolgen. Nicht nur in diesem Zusammenhang müssen auch die Kommunen ihrer Si-
cherstellungsverantwortung für Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige sowie für 
komplementäre ambulante Dienste nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW endlich umfassend 
nachkommen.  

Mangel an Pflegefachkrä en besei gen 

Der Mangel an Pflegefachkrä en betri  ambulante und sta onäre Pflegeeinrichtungen sowie 
Krankenhäuser. Solidarische Strategien für gleichermaßen gute Arbeits- und Entgeltbedingun-
gen müssen einen Abwerbe-We bewerb zwischen den drei Sektoren verhindern. Die Kapazitä-
ten der Pflegeausbildung sind zu erhöhen, nicht zuletzt durch eine verstärkte Ausbildung quali-
fizierter Pflege-Lehrkrä e.  

Schulung der Pflegefachkrä e in behinderungsspezifischen Belangen 

In der Ausbildung und Fortbildung müssen der Umgang mit und die Bedarfe der Menschen mit 
Behinderungen mehr geschult werden. 

Vorausschauende Pandemieplanung 

Eine vorausschauende Pandemieplanung muss verhindern, dass Pflegeheime nochmals zu 
Höchstrisikoorten werden, die Pflegebedür ige in menschlich kaum erträgliche Isola on zwin-
gen.  
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9. Persönliches Budget 

Wir fordern, dass mehr Menschen mit Behinderungen über die Möglichkeiten der Erbringung 
von Leistungen der Eingliederungshilfe durch das persönliche Budget informiert und bei der 
Umsetzung dieses Wunsches unterstützt werden, vgl. § 106 SGB IX. Das persönliche Budget 
ermöglicht es den Leistungsberech gten, in eigener Verantwortung ein möglichst selbstbe-
s mmtes Leben zu führen. Dies bedeutet aus unserer Sicht gerade auch, dass die betroffenen 
Personen sowohl bei der Beantragung wie auch später bei der konkreten Anwendung des Bud-
gets Unterstützung auch in Form von Assistenzleistungen erhalten. Hier ist das Land im Rahmen 
seiner Möglichkeit gefordert, sich für die Ausweitung des persönlichen Budgets einzusetzen.  

10. Freizeitbereich 

Zur vollständigen Teilhabe am sozialen Leben gehört gerade auch der Freizeitbereich. Men-
schen mit Behinderungen haben ein Recht auf gesellscha liche und kulturelle Teilhabe. Sie 
müssen die Möglichkeit haben, an Veranstaltungen und Angeboten ihren Wünschen und Inte-
ressen gemäß par zipieren zu können. Hierbei bedarf es unserer Ansicht zum einem die Ge-
währung entsprechender Assistenz und Hilfsmi el zur selbstbes mmten Teilnahme und Mit-
wirkungen. In diesem Kontext fordern wir eine nachhal ge und stabile Finanzierung von Unter-
stützungsleistungen für die Freizeitgestaltung sowie die Förderung des Ehrenamtes als eine we-
sentliche Säule der Unterstützung und der Begegnung von Menschen mit und ohne Behinde-
rungen. Zum anderen fordern wir eine stärkere Sozialraumorien erung seitens der Leistungs-
erbringer und Leistungsträger der Eingliederungshilfe, hin zur mehr Koopera on mit regiona-
len/kommunalen Anbietern von Angeboten der Freizeit und Kultur.  

11. Kinder und Jugend 

Das Land NRW ist aus unserer Sicht im Bereich von Kindheit und Jugend gefordert, mit klaren 
gesetzlichen Regelungen den Forderungen der UN-BRK nachzukommen und so die Teilhabe von 
Kindern und Jugendlichen sicherzustellen.  

Wir fordern daher in Abänderung von § 1 Abs. 2 AG SGB IX NRW eine altersunabhängige Zu-
ständigkeit auch für ambulante Eingliederungshilfen zugunsten junger Menschen. 

Außerdem sehen wir das Land in der Pflicht, den Bedarf bis zur Reform des SGB VIII zu befriedi-
gen. Wir fragen uns, ob die 186 Jugendämter des Landes ausreichend auf die große, inklusive 
Lösung des SGB VIII ab dem 01. Januar 2028 vorbereitet sind und ob sie ab dann auch in der 
Lage sein werden, den Kindern mit Behinderung die bedarfsgerechte Unterstützung zukommen 
zu lassen. Dies wäre die Mindestvoraussetzung, um der Forderung der UN-BRK nach der selbst-
bes mmten und gleichberech gten Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen am gemeinscha li-
chen Leben nachzukommen. 

Wir fordern das Land gem. § 78a Abs. 2 SGB VIII auf, für einen landeseinheitlichen Umgang mit 
Ansprüchen auf ambulante Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII zu sorgen, rechtzei g die 
Implemen erung des inklusiven SGB VIII und die Zusammenführung zweier komplexer Systeme 
zu begleiten und zu steuern sowie landeseinheitlich Verfahrenslotsen nach §10 SGB VIII zu etab-
lieren. 
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12. Schlussbemerkung  

Unsere Forderungen müssen, zusammen mit den Ergebnissen der Staatenprüfung durch den 
UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, als Grundlage für die zu-
kün ige Inklusionspoli k in NRW gesehen und unter enger Einbindung von Menschen mit Be-
hinderungen umgesetzt werden. Es besteht aus unserer Sicht dringender Handlungsbedarf, 
wenn bis zur nächsten Staatenprüfung im März 2031 echte strukturelle behindertenpoli sche 
Veränderungen erreicht werden sollen.  
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Düsseldorf, den 25.04.2024 


